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Rechtssatz

Lenkt der Beschuldigte ein Fahrrad bis zu einem bestimmten Standort und hatte der Beschuldigte auch ein Fahrrad in

seiner Obhut und wies o ensichtlich Alkoholisierungssymptome (Alkoholgeruch aus dem Munde, lallende Aussprache,

schwankender Gang udgl.) auf, so ist der geschulte und ermächtigte Beamte berechtigt, den Beschuldigten zum

Alkotest aufzufordern.

Schlagworte

Alkotest, Alkotestverweigerung, Fahrrad, Fahrradlenker, Alkoholisierungssymptome, Alkoholgeruch

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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